
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 25 AusG
 AusG - Ausschreibungsgesetz 1989

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

1. (1)Eine öffentliche Ausschreibung gemäß § 20 Abs. 1 sowie eine Bekanntmachung gemäß § 20 Abs. 2 haben nicht

zu erfolgen:

1. 1.für Tätigkeiten im Rahmen des Kabinetts einer Bundesministerin oder eines Bundesministers, einer

sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 des Bundesministeriengesetzes 1986, die der Bundeskanzlerin oder

dem Bundeskanzler oder der Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung auf dem

Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbesondere im Bereich Strategie, Analyse und Planung direkt

unterstellt ist, des Büros einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6

oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, angeführten obersten Organs,

2. 2.für Bedienstete nach Art. 30 Abs. 5 B-VG.

2. (2)Bei Besetzung einer Planstelle mit einer oder einem geeigneten Bediensteten einer inländischen

Gebietskörperschaft oder eines Gemeindeverbandes hat eine Bekanntmachung gemäß § 20 Abs. 2 zu erfolgen.

Von der Bekanntmachungspflicht gemäß § 20 Abs. 2 sind jene Arbeitsplätze ausgenommen, bei denen der

Dienstgeber zu einer Zuweisung gesetzlich verpflichtet ist.

In Kraft seit 10.10.2024 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ausg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/ausg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/ausg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/ausg/paragraf/5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1972_273_0/1972_273_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/ausg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/ausg/paragraf/20
file:///

	§ 25 AusG
	AusG - Ausschreibungsgesetz 1989


